
 

(ADK-Beschluss vom 8. Mai 2012)  1 

 
Beschluss der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission  

vom 8. Mai 2012 
 
 
A.  75. Änderung der Dienstvertragsordnung 

 
Vom 8. Mai 2012 

 
Aufgrund des § 26 Abs. 2 des Kirchengesetzes der Konföderation evangelischer Kir-
chen in Niedersachsen über die Rechtsstellung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
(Mitarbeitergesetz - MG) vom 11. März 2000 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 92), zu-
letzt geändert durch die Verordnung des Rates der Konföderation zur Änderung des 
Mitarbeitergesetzes vom 10. Juni 2008 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 59), hat die 
Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission die Dienstvertragsordnung vom 16. Mai 
1983 in der Fassung der Bekanntmachung der 61. Änderung vom 10. Juni 2008 
(Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 70), zuletzt geändert durch die 74. Änderung der 
Dienstvertragsordnung vom 10. November 2011 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 253), 
wie folgt geändert: 
 

§ 1 
Änderung der Dienstvertragsordnung  

 
1. § 5 wird wie folgt geändert: 
 
 In Nummer 1 wird Satz 2 gestrichen.  
 
 
2. § 15 erhält die folgende Fassung: 

„§ 15 
Eingruppierung 

 
1. Die Eingruppierung der Mitarbeiterinnen richtet sich nach der Anlage 2, so-

weit diese kircheneigene Tätigkeitsmerkmale vorsieht.  
 
2. Die Tätigkeitsmerkmale für Logopäden des Teils II Abschnitt 10.6 der Anla-

ge A zum TV-L sind auch auf die Dienstverhältnisse der Sprachtherapeuten 
anzuwenden. 

 
3. Die Protokollerklärung Nr. 5 zu Teil II Abschnitt 20.6 der Anlage A zum TV-L 

ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass als schwierige fachliche Tätigkeit 
auch die fürsorgerisch-bewahrende Tätigkeit gilt.”  

 
 
3. Die Anlage 1 wird wie folgt geändert: 
 

Nach der Ziffer 1.3 wird folgende Ziffer 1.4 eingefügt:  
 
„1.4 Änderungstarifvertrag Nr. 4 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 

der Länder (TV-L) vom 2. Januar 2012 (Kirchl. Amtsblatt Hannover 
S. ...)”.  
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4. Die Anlage 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) In der Überschrift werden nach dem Wort „Entgeltordnung” die Wörter „zur 
DienstVO” angefügt. 

 
b) Vor Abschnitt A werden das folgende Inhaltsverzeichnis und die folgende  

Vorbemerkung eingefügt:  
 
„A. Mitarbeiterinnen im kirchenmusikalischen Dienst  

B. Helferinnen im Pfarramt oder Gemeindedienst, Sekretärinnen 

C. Diakoninnen 

D. Küsterinnen, Kirchenvögte, Kirchendienerinnen 

E. Pfarrverwalterinnen/Pfarrdiakoninnen, Pfarrerinnen 

F. Haus- und Wirtschaftspersonal 

G. Hausdamen in Predigerseminaren und ähnlichen Einrichtungen 

H. Sozialsekretärinnen  

I. Mitarbeiterinnen an Familienbildungsstätten 

J. Dozentinnen an landeskirchlichen Aus- und Fortbildungseinrichtungen, 
Studienleiterinnen an der Evangelischen Akademie Loccum 

K. Kirchenkreis-(Propstei-)sozialarbeiterin 

L. Sonstige Mitarbeiterinnen im übergemeindlichen Dienst 

M. Mitarbeiterinnen im ambulanten Pflegedienst  

N. Mitarbeiterinnen in der Haus- und Familienpflege 

O. Rechnungsführerinnen in der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig 

P. Fundraiserinnen 
 

Vorbemerkung zu allen Tätigkeitsmerkmalen 
 
Für die kircheneigenen Tätigkeitsmerkmale werden Entgeltgruppen des TV-L 
zugrunde gelegt.” 

 
c) In der Überschrift des Abschnitts A werden die Wörter „Tätigkeitsmerkmale 

für” gestrichen.  
 

d) Nach Abschnitt A werden die folgenden Abschnitte B bis P angefügt: 
 
„B. Helferinnen im Pfarramt oder Gemeindedienst, Sekretärinnen  
 

I. Mitarbeiterinnen in Kirchengemeinden, Kirchenkreisen, Props-
teien, Gesamtverbänden und Kirchenverbänden 

 
Entgeltgruppe 4  
 
1. Helferinnen im Pfarramt oder Gemeindedienst, Gemeindesekretärinnen, 

Pfarramtssekretärinnen, Sekretärinnen in Kirchenkreisämtern, Gesamt-
verbänden und Kirchenverbänden  
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Entgeltgruppe 5 
 
2. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 1, deren Tätigkeit gründliche Fachkennt-

nisse erfordert  
 
Entgeltgruppe 6 
 
3. Kirchenkreissekretärinnen und Propsteisekretärinnen  
 
Entgeltgruppe 7 
 
4. Sekretärinnen in Kirchenverbänden der Ev.-luth. Landeskirche Hanno-

vers, die in erheblichem Umfang selbstständig verantwortungsvolle Auf-
gaben erfüllen, in Vertrauensstellungen von besonderer Bedeutung 

 
II. Sekretärinnen in anderen Dienststellen 

 
Entgeltgruppe 4  
 
1. Sekretärinnen  
 
Entgeltgruppe 5 
 
2. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 1, deren Tätigkeit gründliche Fachkennt-

nisse erfordert  
 
Entgeltgruppe 6 
 
3. Sekretärinnen, die in erheblichem Umfang selbstständig verantwor-

tungsvolle Aufgaben erfüllen, in Vertrauensstellungen von besonderer 
Bedeutung  

 
Entgeltgruppe 7 
 
4. Sekretärinnen, die für Landessuperintendenten und Landessuperinten-

dentinnen, für Referatsleiter und Referatsleiterinnen im Landeskirchen-
amt Hannover, für Dezernenten und Dezernentinnen im Oberkirchenrat 
Oldenburg oder für Stelleninhaber und Stelleninhaberinnen mit ver-
gleichbaren Aufgaben tätig sind 

 
Entgeltgruppe 8  
 
5. Sekretärinnen der Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen des Lan-

deskirchenamtes Hannover, Sekretärin der Leiterin oder des Leiters der 
Geschäftsstelle der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersach-
sen, Sekretärinnen der Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen im 
Landeskirchenamt Wolfenbüttel  

 
6. Sekretärin des Bischofs oder der Bischöfin der Ev.-Luth. Kirche in Olden-

burg 
 
Entgeltgruppe 9 
 
7. Sekretärinnen des Landesbischofs oder der Landesbischöfin der Ev.-luth. 

Landeskirche in Braunschweig, des Landesbischofs oder der Landesbi-
schöfin der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers und des Präsidenten oder 
der Präsidentin des Landeskirchenamtes Hannover   
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(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, kei-
ne Stufen 5 und 6) 

 
 
C. Diakoninnen 1)  
 
Entgeltgruppe 6  
 
1. Diakoninnen im Anerkennungsjahr, in der Anerkennungszeit oder in der 

Aufbauausbildung 2)  
 
Entgeltgruppe 9 
 
2. Diakoninnen, die die landeskirchlich festgelegten Anstellungsvorausset-

zungen erfüllen mit entsprechender Tätigkeit 

(Mitarbeiterinnen in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgelt-
gruppenzulage in Höhe von 8,5 v. H. der Entgeltgruppe 9 Stufe 2) 

 
Entgeltgruppe 10 
 
3. Diakoninnen in der Anstellungsträgerschaft der Ev.-Luth. Kirche in Ol-

denburg, denen vielfältige Koordinierungsaufgaben innerhalb einer Regi-
on sowie Schwerpunktaufgaben für Jugendarbeit in der Ev.-Luth. Kirche 
übertragen sind, mit mindestens zweijähriger Berufserfahrung 

 
4. Diakoninnen, die die landeskirchlich festgelegten Anstellungsvorausset-

zungen erfüllen, denen auf Dauer besonders schwierige, verantwor-
tungsvolle oder vielfältige Koordinierung erfordernde Aufgaben übertra-
gen sind 3) 

 
Entgeltgruppe 12 
 
5. Diakoninnen der Fallgruppe 4, deren Tätigkeit sich durch das Maß der 

Verantwortung erheblich aus der Fallgruppe 4 heraushebt 4)  
 
Fußnoten: 

 
1) In der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig und in der Ev.-Luth. 

Kirche in Oldenburg sind diese Tätigkeitsmerkmale auch auf Gemein-
dehelferinnen und Jugendwartinnen anzuwenden. 

 
2) Diakoninnen in der Aufbauausbildung, die bereits entsprechende Tä-

tigkeiten außerhalb der Kirchen der Konföderation wahrgenommen 
haben, sind eine Vergütungsgruppe niedriger eingruppiert als Diako-
ninnen, die die landeskirchlich festgelegten Anstellungsvoraussetzun-
gen erfüllen.  

 
3) z. B. Diakoninnen mit Aufgaben für den Bereich eines Sprengels oder 

mit abgeschlossener zusätzlicher Spezialausbildung, sofern ihnen eine 
entsprechende Tätigkeit übertragen ist. Es kommen nur Spezialaus-
bildungen in Betracht, die von der zuständigen obersten Behörde an-
erkannt und durch einen mindestens einjährigen Lehrgang oder in ei-
ner mindestens zweijährigen berufsbegleitenden Ausbildung vermit-
telt worden sind. 

 
4) z. B. als Leiter der Telefonseelsorgeeinrichtung.  
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D. Küsterinnen, Kirchenvögtinnen, Kirchendienerinnen 
 
Entgeltgruppe 4  

 
1. Küsterinnen, Kirchenvögtinnen, Kirchendienerinnen  

Entgeltgruppe 5 
 
2. Küsterinnen, Kirchenvögtinnen, Kirchendienerinnen, deren Tätigkeit sich 

durch besondere Vielseitigkeit und Schwierigkeit des Arbeitsbereiches 
aus der Fallgruppe 1 wesentlich heraushebt  

 
Entgeltgruppe 6 
 
3. Küsterinnen, die in Kirchen von besonderer Bedeutung in kunstge-

schichtlicher oder sonstiger Hinsicht herausragende Leistungen erbrin-
gen. Der Kreis dieser Kirchen wird von der zuständigen obersten Behör-
de abschließend festgelegt 

 
Fußnote: 
 

Küsterinnen, die von der obersten Behörde als Fachberaterinnen berufen wer-
den, erhalten für die Dauer der Fachberatertätigkeit eine monatliche Zulage von 
102,26 Euro. 

 
 
E. Pfarrverwalterinnen/Pfarrdiakoninnen, Pfarrerinnen  
 

I. Pfarrverwalterinnen/Pfarrdiakoninnen 
 
Entgeltgruppe 10  
 
1. Pfarrverwalterinnen/Pfarrdiakoninnen während der Probezeit   
 
Entgeltgruppe 13 
 
2. Pfarrverwalterinnen/Pfarrdiakoninnen mit entsprechender Tätigkeit nach 

Abschluss der Probezeit   
 

II. Pfarrerinnen 
 
Entgeltgruppe 13 
 
  Pfarrerinnen mit entsprechender Tätigkeit   
 
 
F. Haus- und Wirtschaftspersonal  
 
Vorbemerkung 
 

Für Haus- und Wirtschaftspersonal gilt Anlage A Teil II Abschnitt 25.4 
zum TV-L, soweit im Folgenden nichts anderes geregelt ist.  

 
Entgeltgruppe 4 
 
1. Wirtschafterinnen mit staatlicher Prüfung und entsprechender Tätigkeit  
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Entgeltgruppe 5 
 
2. Wirtschafterinnen der Fallgruppe 1 in Stellen von besonderer Verantwor-

tung, z. B. bei Alleinbewirtschaftung eines Heimes  

G. Hausdamen in Predigerseminaren und ähnlichen Einrichtungen  
 
Entgeltgruppe 5  
 
1. Hausdamen  
 
Entgeltgruppe 9 
 
2. Hausdamen mit einer ihren Aufgaben entsprechenden Vorbildung  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, kei-
ne Stufen 5 und 6) 

 
3. Hausdamen der Fallgruppe 2 in Stellen mit besonderer Verantwortung 
 
 
H. Sozialsekretärinnen  
 
Entgeltgruppe 6  
 
1. Mitarbeiterinnen mit abgeschlossener Berufsausbildung in der Tätigkeit 

von Sozialsekretärinnen  
 
Entgeltgruppe 8 
 
2. Mitarbeiterinnen der Entgeltgruppe 4 Fallgruppe 1 nach dem ersten Jahr 

der berufsbegleitenden Qualifizierung1) 
 
Entgeltgruppe 9 
 
3. Sozialsekretärinnen mit Prüfung als Sozialsekretärin und entsprechender 

Tätigkeit 
 
4. Sozialsekretärinnen mit einer anderen als gleichwertig anerkannten 

Qualifikation2), die entsprechende Tätigkeiten ausüben, sowie Mitarbeite-
rinnen, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben 

 
Fußnoten: 
 

1) Eine der Tätigkeit einer Sozialsekretärin förderliche kirchliche oder gesell-
schaftspolitische berufsbegleitende Qualifizierung liegt vor, wenn sie in aner-
kannten Seminaren/Lehrgängen vermittelt worden ist. Bietet der Anstellungs-
träger diese Seminare/Lehrgänge nicht innerhalb von zwei Jahren an, gilt die 
Qualifizierung als vorhanden.  

 
2)  Als gleichwertige Qualifikation gilt z. B. der Abschluss der Ausbildung zur Dia-

konin oder Sozialarbeiterin. 
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I. Mitarbeiterinnen an Familienbildungsstätten  
 
Entgeltgruppe 6  
 
1. Pädagogische Mitarbeiterinnen1) mit abgeschlossener Berufsausbildung  
 
Entgeltgruppe 8 
 
2. Pädagogische Mitarbeiterinnen1) mit abgeschlossener Fachschulausbil-

dung sowie sonstige Mitarbeiterinnen, die aufgrund gleichwertiger Fä-
higkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben 

 
3. Pädagogische Mitarbeiterinnen1) mit Meisterprüfung2) oder einer gleich-

wertigen Prüfung sowie sonstige Mitarbeiterinnen, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben 

 
Entgeltgruppe 9 
 
4. Pädagogische Mitarbeiterinnen1) mit einem ihrer Tätigkeit entsprechen-

den Fachhochschulabschluss und staatlicher Anerkennung sowie sonsti-
ge Mitarbeiterinnen, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben 

 
Entgeltgruppe 10 
 
5. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 4 als Leiterinnen von Familienbildungs-

stätten mit bis zu 4.500 Unterrichtsstunden jährlich3)  
 
6. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 4 als stellvertretende Leiterinnen von 

Familienbildungsstätten mit mehr als 4.500 bis zu 7.500 Unterrichts-
stunden jährlich3) 

 
Entgeltgruppe 11 
 
7. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 4 als Leiterinnen von Familienbildungs-

stätten mit mehr als 4.500 bis zu 7.500 Unterrichtsstunden jährlich3)   
 
8. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 4 als stellvertretende Leiterinnen von 

Familienbildungsstätten mit mehr als 7.500 bis zu 10.500 Unterrichts-
stunden jährlich3) 

 
Entgeltgruppe 12 
 
9. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 4 als Leiterinnen von Familienbildungs-

stätten mit mehr als 7.500 bis zu 10.500 Unterrichtsstunden jährlich3)  
 
10. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 4 als stellvertretende Leiterinnen von 

Familienbildungsstätten mit mehr als 10.500 Unterrichtsstunden jähr-
lich3)  

 
Entgeltgruppe 13 
 
11. Pädagogische Mitarbeiterinnen1) mit einer ihrer Tätigkeit entsprechenden 

abgeschlossenen wissenschaftlichen Hochschulbildung sowie sonstige 
Mitarbeiterinnen, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Er-



 

(ADK-Beschluss vom 8. Mai 2012)  8 

fahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben als Leiterinnen von Fami-
lienbildungsstätten mit mehr als 10.500 Unterrichtsstunden jährlich3)  

 
Fußnoten: 
 

1) Die Tätigkeit der pädagogischen Mitarbeiterin wird durch lehrende, 
beratende und planende Funktion bestimmt; Verwaltungsaufgaben 
können hinzutreten. 

 
2)  Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 3 mit Meisterprüfung oder einer 

gleichwertigen Prüfung erhalten eine Meisterzulage von 38,35 Euro 
monatlich. 

 
3. Die Unterrichtsleistung wird bezogen auf die gesamte Familienbil-

dungsstätte einschließlich Außenstellen. Die durch Honorarkräfte ge-
leisteten Unterrichtsstunden zählen bei der Unterrichtsleistung mit. 
Die geforderten Stundenzahlen beziehen sich auf den Mittelwert aus 
den im zurückliegenden Jahr geleisteten und nach der Planung für 
das laufende Jahr vorgesehenen Unterrichtsstunden.   

 
 
J. Dozentinnen an landeskirchlichen Aus- und Fortbildungseinrich-

tungen1), Studienleiterinnen an der Evangelischen Akademie Loc-
cum  

 
Entgeltgruppe 12  
 
1. Dozentinnen und Praxisanleiterinnen mit entsprechender Tätigkeit   
 
Entgeltgruppe 13 
 
2. Dozentinnen mit der Prüfung für das Lehramt an Realschulen mit ent-

sprechender Tätigkeit 
 
3. Dozentinnen mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung2), 

Studienleiter an der Evangelischen Akademie Loccum mit abgeschlosse-
ner wissenschaftlicher Hochschulbildung mit entsprechender Tätigkeit  

 
Entgeltgruppe 14 
 
4. Mitarbeiterinnen der Fallgruppen 2 und 3, deren Tätigkeit sich durch be-

sondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Fallgruppe 2 oder 3 he-
raushebt  

 
Entgeltgruppe 15 
 
5. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 3 in besonderen Fällen2)  
 
Fußnoten: 
 

1) Landeskirchliche Aus- und Fortbildungseinrichtungen im Sinne dieser 
Tätigkeitsmerkmale sind das Religionspädagogische Institut der Ev.-
luth. Landeskirche Hannovers, das Evangelische Zentrum für Gottes-
dienst und Kirchenmusik in Hildesheim und die Evangelische Akade-
mie in Rastede. 
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2)  Ein besonderer Fall liegt vor, wenn eine Dozentin eine Tätigkeit aus-
übt, die in der Landeskirche üblicherweise Kirchenbeamtinnen oder 
Pfarrerinnen übertragen wird, und wenn eine Kirchenbeamtin oder 
Pfarrerin in dieser Tätigkeit nach Besoldungsgruppe A 15 besoldet 
würde. 

 
 
K. Kirchenkreis-(Propstei-)sozialarbeiterinnen  
 
Entgeltgruppe 10  
 

Kirchenkreis-(Propstei-)sozialarbeiterinnen   
 
 
L. Sonstige Mitarbeiterinnen im übergemeindlichen Dienst  
 
Entgeltgruppe 9  
 
1. Geschäftsführerinnen, Medienberaterinnen1) mit Aufgaben für den Be-

reich eines Sprengels oder der Landeskirche, Bildungsreferentinnen2), 
Bildungsreferentinnen in der Evangelischen Erwachsenenbildung3), Ge-
meindepädagoginnen auf landeskirchlicher Ebene2)  

(Mitarbeiterinnen in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgelt-
gruppenzulage in Höhe von 8,5 v. H. der Entgeltgruppe 9 Stufe 2) 

 
Entgeltgruppe 12 
 
2. Landesgeschäftsführerin des Landesjugendpfarramtes, Landesjugend-

wartin, Beauftragte für Diakone und Diakoninnen sowie andere Mitarbei-
terinnen mit Leitungsaufgaben für den Bereich der Landeskirche  

 
Fußnoten: 
 

1) Gilt nur für Medienberaterinnen, die medienpädagogisch in der Beratung und 
in der Ausbildung von haupt- und nebenberuflichen sowie ehrenamtlichen 
Mitarbeitern im Bereich eines Sprengels oder der Landeskirche eingesetzt 
sind und die mindestens über eine abgeschlossene Fachhochschulausbildung 
als Medienpädagogin oder über eine vergleichbare Ausbildung verfügen. 

 

2)  in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers und im Landesjugendpfarramt in der 
Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg. 

 
3. Gilt nur für Bildungsreferentinnen mit einschlägiger Fachhochschulausbildung 

(z. B. Diakonin) und entsprechender Tätigkeit sowie für sonstige Mitarbeite-
rinnen, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten entsprechende Tätigkeiten 
ausüben. 

 
 
M. Mitarbeiterinnen im ambulanten Pflegedienst 
 
Vorbemerkungen  
 
1. Die Bezeichnung „Gesundheits- und Krankenpflegerin” umfasst auch die 

Bezeichnungen „Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin”.  
 
2. Die Bezeichnung „Gesundheits- und Krankenpflegehelferin” umfasst 

auch vergleichbare landesrechtlich geregelte Ausbildungen in der Ge-
sundheits- und Krankenpflegehilfe.  
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Entgeltgruppe KR 3a 
 
1. Pflegehelferinnen mit entsprechender Tätigkeit  
 
Entgeltgruppe KR 4a 
 
2. Gesundheits- und Krankenpflegehelferinnen sowie Altenpflegehelferin-

nen mit mindestens einjähriger Ausbildung und Abschlussprüfung mit 
entsprechender Tätigkeit  

 
Entgeltgruppe KR 8a 
 
3. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen sowie Altenpflegerinnen mit ent-

sprechender Tätigkeit  

(keine Stufe 1) 
 
Entgeltgruppe KR 9b  
 
4. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 3 mit einer Zusatzausbildung in der Ge-

meindekrankenpflege/Gemeindealtenpflege als Leitende Pflegefachkraft 
in einer Diakonie-/Sozialstation  

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 
5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6) 

 
5. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 3 mit mindestens dreijähriger Praxis in 

der Gemeindekrankenpflege/Gemeindealtenpflege als Leitende Pflege-
fachkraft in einer Diakonie-/Sozialstation  

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 
5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6) 

 
6. Mitarbeiterinnen, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Ver-

tretung von Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 7 oder 8 bestellt sind 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 
5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6) 

 
Entgeltgruppe KR 9c 
 
7. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 4 als Leitende Pflegefachkraft in einer 

Diakonie-/Sozialstation mit mindestens sechs ständig unterstellten Pfle-
gepersonen  

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 
5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6) 

 
8. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 5 als Leitende Pflegefachkraft in einer 

Diakonie-/Sozialstation mit mindestens sechs ständig unterstellten Pfle-
gepersonen  

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 
5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6) 

 
9. Mitarbeiterinnen, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Ver-

tretung von Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 10 oder 11 bestellt sind 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 
5 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6) 
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Entgeltgruppe KR 9d 
 
10. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 4 als Leitende Pflegefachkraft in einer 

Diakonie-/Sozialstation mit mindestens zwölf ständig unterstellten Pfle-
gepersonen  

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 
2 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6) 

11. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 5 als Leitende Pflegefachkraft in einer 
Diakonie-/Sozialstation mit mindestens zwölf ständig unterstellten Pfle-
gepersonen  

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 
2 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6) 

 
Anmerkungen: 
 
a) Pflegepersonen der Entgeltgruppen KR 3a bis KR 9c, die die Grund- und 

Behandlungspflege in Alten- und Pflegeheimen oder Diakonie-/Sozial-
stationen zeitlich überwiegend ausüben, erhalten für die Dauer dieser 
Tätigkeit eine monatliche Zulage von 46,02 Euro. 

 
b) Pflegepersonen der Vergütungsgruppen KR 8a bis KR 9c, die als Stati-

onspflegerinnen oder Pflegepersonen in anderen Tätigkeiten mit unter-
stellten Pflegepersonen eingesetzt sind, erhalten die Zulage nach An-
merkung a ebenfalls, wenn alle ihnen durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellten Pflegepersonen Anspruch auf eine Zulage nach 
Anmerkung a haben. Die Zulage steht auch Pflegepersonen zu, die durch 
ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen einer nach Satz 1 
Anspruchsberechtigten bestellt sind. 

 
c) Eine Zulage nach Anmerkung b wird nicht neben einer Zulage nach An-

merkung a gewährt. 
 
d) Der ständigen Unterstellung im Sinne der Tätigkeitsmerkmale ist die Ko-

ordination selbständiger Pflegepersonen gleichgestellt.  
 
e) Die Zusatzausbildung nach Fallgruppe 4 muss mindestens 800 Unter-

richtsstunden umfassen. 
 
f) Ständige Vertreterinnen sind nicht die Vertreterinnen in Urlaubs- oder 

sonstigen Abwesenheitsfällen.  
 
g) Soweit die Eingruppierung von der Zahl der unterstellten oder in dem 

betreffenden Bereich beschäftigten Personen abhängt, 

aa) ist es für die Eingruppierung unschädlich, wenn im Organisations- 
oder Stellenplan zur Besetzung ausgewiesene Stellen nicht besetzt 
sind,  

bb) zählen teilzeitbeschäftigte Personen entsprechend dem Verhältnis 
der mit ihnen im Dienstvertrag vereinbarten Arbeitszeit zur regel-
mäßigen Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten,  

cc) zählen Personen, die zu einem Teil ihrer Arbeitszeit unterstellt oder 
zu einem Teil ihrer Arbeitszeit in einem Bereich beschäftigt sind, 
entsprechend dem Verhältnis dieses Anteils zur regelmäßigen Ar-
beitszeit eines Vollbeschäftigten, 
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dd) bleiben Schülerinnen in der Krankenpflege und Krankenpflegehilfe 
sowie Personen, die sich in einer Ausbildung in der Altenpflege be-
finden, außer Betracht; für die Berücksichtigung von Stellen, auf die 
diese Personen angerechnet werden, gilt Doppelbuchstabe aa. 

 
 
N. Mitarbeiterinnen in der Haus- und Familienpflege  
 
Entgeltgruppe 2  
 
1. Haus- und Familienpflegehelferinnen1) mit entsprechender Tätigkeit  

Entgeltgruppe 5 
 
2. Haus- und Familienpflegehelferinnen mit einer abgeschlossenen Berufs-

ausbildung, die für die Tätigkeit förderlich ist2), und entsprechender Tä-
tigkeit  

 
Entgeltgruppe 6 
 
3. Haus- und Familienpflegerinnen mit staatlicher Anerkennung3) und ent-

sprechender Tätigkeit  
 
Fußnoten: 
 
1) Kenntnisse in Haushaltsführung und Kindererziehung sollen vorhanden 

sein. 
 
2) Als für die Tätigkeit förderlich gilt z. B. eine abgeschlossene Berufsaus-

bildung in der Altenpflege, Krankenpflege, Hauswirtschaft oder Sozialpä-
dagogik. 

 
3) Der staatlichen Anerkennung steht in den Bundesländern, in denen diese 

nicht erteilt wird, die Fachausbildung mit Abschluss des Berufsprakti-
kums gleich.  

 
 
O. Rechnungsführerinnen in der Ev.-luth. Landeskirche in Braun-

schweig  
 
Entgeltgruppe 5  
 
1. Rechnungsführerinnen  
 
Entgeltgruppe 6 
 
2. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 1 mit abgeschlossener kaufmännischer 

Ausbildung oder Verwaltungsausbildung  
 
 
P. Fundraiserinnen  
 
Entgeltgruppe 9  
 
1. Fundraiserinnen1) 

(Mitarbeiterinnen in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgelt-
gruppenzulage in Höhe von 8,5 v. H. der Entgeltgruppe 9 Stufe 2) 
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Entgeltgruppe 11 
 
2. Fundraiserinnen, deren Tätigkeit sich zu mindestens einem Drittel durch 

besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Fallgruppe 1 heraus-
hebt 2) 

 
Entgeltgruppe 13 
 
3. Fundraiserinnen in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, denen z. B. 

die verantwortliche und selbständige Entwicklung, Durchführung und 
Evaluation für Spenden-, Stiftungs- und insbesondere Großspender- und 
Erbschaftsmarketing obliegt und die Schulungsprogramme, Marketing-
materialien, Multichannel-Konzepte (Marketing mit verschiedenen zeit-
gleichen Media-Kanälen) entwickeln; vorausgesetzt wird eine Tätigkeit, 
die ganz überwiegend verantwortungsvoll ist  

 
Fußnoten: 
 
1) Fundraiserinnen ohne Fundraising-Ausbildung (jedoch mit förderlicher 

Berufsausbildung) in Kirchengemeinde, Kirchenkreis, kirchlichem För-
derverein oder Stiftung mit der Aufgabe der Beratung und Begleitung 
oder Durchführung von Fundraising-Aktionen. 

 
2) Fundraiserinnen mit abgeschlossener Ausbildung an der Fundraising A-

kademie Frankfurt, der Landeskirche Hannovers oder gleichwertiger 
Ausbildung und über die Aufgaben von Nr. 1 hinausgehender Aufgabe 
der Leitung des Fundraisings in einem Kirchenkreis [im Hinblick auf stra-
tegische Planung, Marketing, Databasemanagement, Schulung von 
Haupt- und Ehrenamtlichen, Neuspendergewinnung und Spenderbindung 
(Customer Relationship Marketing - CRM)].” 

 
 

5. In Anlage 4 wird der § 3 wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird nach den Wörtern „Entgeltgruppe …” folgender Halb-
satz angefügt:  

 
„TV-L1) gemäß  

 Anlage 2 zur DienstVO Abschnitt … Unterabschnitt … Fallgruppe …  

 Anlage A zum TV-L Teil … Abschnitt … Unterabschnitt … Fallgruppe … 
__________________ 
1) Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder vom 12. Oktober 2006” 

 
b) Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben. 
 
c) Der bisherige Absatz 4 wird neuer Absatz 2. 

 
 
6. In Anlage 5 wird der § 1 wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 wird nach den Wörtern „Entgeltgruppe …” folgender Halbsatz an-
gefügt:  
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„TV-L1) gemäß  

 Anlage 2 zur DienstVO Abschnitt … Unterabschnitt … Fallgruppe …  

 Anlage A zum TV-L Teil … Abschnitt … Unterabschnitt … Fallgruppe … 
__________________ 
1) Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder vom 12. Oktober 2006” 

 
2. Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben. 

 
 
7. Die Anlagen 4a und 5a werden aufgehoben. 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Änderung der Dienstvertragsordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2012 in Kraft. 
 
(2) 1§ 1 findet keine Anwendung auf die Dienstverhältnisse, die spätestens mit 
Ablauf des 31. Mai 2012 geendet haben. 2Satz 1 gilt nicht, soweit Dienstverhältnis-
se, die spätestens mit Ablauf des 31. Mai 2012 geendet haben, ununterbrochen 
beim selben Anstellungsträger über den 31. Mai 2012 hinaus fortgesetzt worden 
sind. 3In den Fällen des Satzes 2 sind alle ohne Unterbrechung vorhergehenden 
Dienstverhältnisse wie ein zusammenhängendes Dienstverhältnis zu behandeln.  

B.  7. Änderung der Arbeitsrechtsregelung zur Überleitung 
 der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und zur Regelung 
 des Übergangsrechts (ARR-Ü-Konf)  

 
Vom 8. Mai 2012 

 
Aufgrund des § 15 a des Kirchengesetzes der Konföderation evangelischer Kirchen 
in Niedersachsen über die Rechtsstellung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (Mit-
arbeitergesetz - MG) vom 11. März 2000 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 92), zuletzt 
geändert durch die Verordnung des Rates der Konföderation zur Änderung des Mit-
arbeitergesetzes vom 10. Juni 2008 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 59), hat die Ar-
beits- und Dienstrechtliche Kommission die Arbeitsrechtsregelung zur Überleitung 
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Bereich der Konföderation ev. Kirchen in 
Niedersachsen und der beteiligten Kirchen aufgrund der 61. Änderung der Dienst-
vertragsordnung vom 10. Juni 2008 und zur Regelung des Übergangsrechts vom 
10. Juni 2008 – ARR-Ü-Konf - (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 70), zuletzt geändert 
durch die 6. Änderung der Arbeitsrechtsregelung zur Überleitung der Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen und zur Regelung des Übergangsrechts vom 10. Novem-
ber 2011 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 253), wie folgt geändert:  
 

§ 1 
Änderung der Arbeitsrechtsregelung  

 
1. § 1 wird wie folgt geändert:  

 
a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Vergütungsgruppe I BAT” durch die 

Wörter „Entgeltgruppe 15 Ü” ersetzt. 
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b) In Nummer 1 der Anmerkungen zu § 1 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter 
„Vorbemerkung Nr. 5 zu allen Vergütungsgruppen der Anlage 1a zum BAT” 
durch die Wörter „Vorbemerkung Nr. 4 zu allen Teilen der Entgeltordnung 
zum TV-L” ersetzt. 

 
c) In Nummer 2 Satz 1 der Anmerkungen zu § 1 Absatz 1 Satz 1 werden nach 

der Angabe „17 Absatz 1” ein Komma und die Angabe „§ 22a” eingefügt. 
 
 

2. In Satz 1 der Anmerkung zu § 5 Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „zum In-
krafttreten einer neuen Entgeltordnung” durch die Wörter „zu einer Überarbei-
tung oder Neuregelung der entsprechenden Abschnitte der Entgeltordnung zum 
TV-L” ersetzt. 
 
 

3. § 8 wird wie folgt geändert:  
 
a) In Absatz 1 Satz 1 1. Strichaufzählung werden die Wörter „oder eine” gestri-

chen.  
 
b) In Absatz 4 Satz 1 werden nach den Wörtern „deren Vergütung sich” die 

Wörter „bis zum 31. Dezember 2011” sowie nach dem Wort „richtet” die 
Wörter „und die zum 1. Januar 2012 in die Entgeltordnung zur DienstVO o-
der in den Teil IV der Entgeltordnung zum TV-L übergeleitet werden,” einge-
fügt.  

 
c) In Absatz 5 Satz 1 werden nach den Wörtern „Lehrkraft, die” die Wörter „bis 

zum 31. Dezember 2011” sowie nach den Wörtern „Anlage 1a zum BAT” die 
Wörter „und ab 1. Januar 2012 gemäß Nr. 4 der Vorbemerkungen zu allen 
Teilen der Entgeltordnung nicht unter die Entgeltordnung zum TV-L” einge-
fügt. 

4. In § 9 Absatz 4 wird folgender Satz 3 angefügt: 
 
„3Daneben steht ein weiterer Anspruch auf eine Entgeltgruppenzulage nach der 
Anlage 2 der DienstVO-2009 oder der Entgeltordnung zum TV-L nicht zu.”.  
 
 

5. § 15 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 
aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „über den 31. Dezember 2008 hin-

aus” die Wörter „bis zum 31. Dezember 2011” eingefügt.  
 
bb) Es wird folgender Satz 2 eingefügt: 

„2Für Mitarbeiterinnen, die gemäß Teil II Abschnitt B der Anlage 1a zum 
BAT eingruppiert sind, gelten die entsprechenden Vorschriften des Sat-
zes 1 auch über den 31. Dezember 2011 hinaus fort; dies gilt entspre-
chend für Mitarbeiterinnen, die unter Absatz 10 fallen.”. 

 
cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3, und nach dem Wort „Diese” werden 

die Wörter „über den 31. Dezember 2011 hinaus fortgeltenden” einge-
fügt.  

 
dd) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.  
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b) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

 
„1Mit Ausnahme der Eingruppierung in die Entgeltgruppe 1 sind für Mitarbei-
terinnen, die gemäß Teil II Abschnitt B der Anlage 1a zum BAT eingruppiert 
sind, sowie für Mitarbeiterinnen, die unter Absatz 10 fallen, alle zwischen 
dem 1. Januar 2012 und dem Inkrafttreten entsprechender neuer Eingrup-
pierungsregelungen stattfindenden Eingruppierungsvorgänge (Neueinstellun-
gen und Umgruppierungen) vorläufig und begründen keinen Vertrauens-
schutz und keinen Besitzstand.”. 

 
c) Absatz 4 wird aufgehoben. 
 
d) In Absatz 5 Satz 2 werden die Wörter „wird diese bis zum Inkrafttreten einer 

neuen Entgeltordnung” durch die Wörter „bis zum 31. Dezember 2011 wird 
diese” ersetzt.  

 
e) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

 
aa) Die Wörter „bis zum Inkrafttreten einer neuen Entgeltordnung” werden 

gestrichen und die Wörter „erfüllt sind” durch die Wörter „erfüllt wären” 
ersetzt.  

 
bb) Der Punkt wird durch ein Semikolon ersetzt und es wird folgender Teil-

satz angefügt:  

„die Zahlung erfolgt längstens bis zu einer Überarbeitung bzw. Neure-
gelung der entsprechenden Abschnitte der Entgeltordnung zum TV-L.”. 

 
f) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 

 
aa) In Satz 1 werden die Wörter „Inkrafttreten einer neuen Entgeltord-

nung” durch die Angabe „31. Dezember 2011” ersetzt. 
 
bb) Es wird folgender Satz 2 eingefügt:  

„2Für Mitarbeiterinnen, die gemäß Teil II Abschnitt B der Anlage 1a zum 
BAT eingruppiert sind, sowie für Mitarbeiterinnen, die unter Absatz 10 
fallen, gilt Satz 1 auch für Eingruppierungen nach dem 31. Dezember 
2011 fort.”. 

 
cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3, und nach den Wörtern „erworbene 

Entgeltgruppe” werden die Wörter „auch über den 31. Dezember 2011 
hinaus” eingefügt.  

 
dd) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4 und die Angabe „Satz 2” wird durch 

die Angabe „Satz 3” ersetzt.  
 

g) In Absatz 8 Satz 1 werden die Wörter „Inkrafttreten einer neuen Entgeltord-
nung” durch die Angabe „31. Dezember 2011” ersetzt. 

 
h) Absatz 9 wird wie folgt geändert: 

 
aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „gelten” die Wörter „bis zum 

31. Dezember 2011” eingefügt. 
 
bb) In Satz 2 werden die Wörter „Inkrafttreten einer neuen Entgeltord-

nung” durch die Angabe „31. Dezember 2011” ersetzt. 
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cc) Es wird folgender Satz 3 angefügt:  

„3Für Mitarbeiterinnen, die unter Absatz 10 fallen, gelten die Sätze 1 
und 2 auch über den 31. Dezember 2011 hinaus fort.”. 

 
 
6. § 16 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

 
a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1 und die Wörter „Inkrafttreten der Ein-

gruppierungsvorschriften des TV-L” werden durch die Angabe „31. Dezember 
2011” ersetzt.  

 
b) Es wird folgender Satz 2 angefügt:  

„2Für Mitarbeiterinnen, die gemäß Teil II Abschnitt B der Anlage 1a zum BAT 
eingruppiert sind, sowie für Mitarbeiterinnen, die unter § 15 Absatz 10 fallen, 
gilt Satz 1 bis zum Inkrafttreten entsprechender Eingruppierungsvorschriften 
über den 31. Dezember 2011 hinaus fort.”. 

 
 

7. § 17 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
 „1Für Mitarbeiterinnen, die in die Entgeltgruppe 2 Ü übergeleitet worden sind 
oder ab dem 1. Januar 2009 in die Lohngruppe 1 mit Aufstieg nach 2 und 2a 
oder in die Lohngruppe 2 mit Aufstieg nach 2a eingestellt und gemäß § 15 Ab-
satz 7 der Entgeltgruppe 2 Ü zugeordnet worden sind, gelten besondere Tabel-
lenwerte, soweit sich aus § 22a nichts anderes ergibt. 2Die besonderen Tabel-
lenwerte betragen ab 1. Januar 2012  

 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 
1.731,17 1.914,45 1.984,53 2.070,78 2.130,08 2.178,58” 

 
 

8. § 18 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Satz 1 wird nach den Wörtern „Lehrkräfte, die” die Wörter „bis zum 

31. Dezember 2011” sowie nach den Wörtern „Anlage 1a zum BAT” die Wör-
ter „und/oder ab 1. Januar 2012 gemäß Nr. 4 der Vorbemerkungen zu allen 
Teilen der Entgeltordnung nicht unter die Entgeltordnung zum TV-L” einge-
fügt. 

 
b) In Satz 2 werden nach der Angabe „A 13 BBesG” die Wörter „oder eines ent-

sprechenden Landesbesoldungsgesetzes” eingefügt. 
 
 

9. Nach § 22 wird folgender § 22a eingefügt: 
 

„§ 22a 
Überleitung in die Entgeltordnung zur DienstVO oder 
in die Entgeltordnung zum TV-L am 1. Januar 2012 

 
(1) 1Für in die DienstVO-2009 und damit in den TV-L übergeleitete und für zwi-
schen dem 1. Januar 2009 und dem 31. Dezember 2011 neu eingestellte Mitar-
beiterinnen gelten für Eingruppierungen ab dem 1. Januar 2012 § 15 DienstVO-
2009 und die Entgeltordnung zur DienstVO sowie die §§ 12, 13 TV-L und die 
Entgeltordnung zum TV-L. 2Hängt die Eingruppierung nach den §§ 12, 13 TV-L 
von der Zeit einer Tätigkeit oder Berufsausübung ab, wird die vor dem 1. Januar 
2012 zurückgelegte Zeit so berücksichtigt, wie sie zu berücksichtigen wäre, 
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wenn die Entgeltordnung zur DienstVO oder die Entgeltordnung zum TV-L be-
reits seit dem Beginn des Arbeitsverhältnisses gegolten hätte.  
 
(2) 1In die DienstVO und damit in den TV-L übergeleitete und ab dem 1. Janu-
ar 2009 neu eingestellte Mitarbeiterinnen,  

-  deren Arbeitsverhältnis zu einem Anstellungsträger im Geltungsbereich der 
DienstVO-2009 über den 31. Dezember 2011 hinaus fortbesteht, und  

-  die am 1. Januar 2012 unter den Geltungsbereich der DienstVO-2009 fallen,  

sind – jedoch unter Beibehaltung der bisherigen Entgeltgruppe für die Dauer der 
unverändert auszuübenden Tätigkeit – zum 1. Januar 2012 in die Entgeltord-
nung zur DienstVO oder in die Entgeltordnung zum TV-L übergeleitet; Absatz 3 
bleibt unberührt. 2Soweit an die Tätigkeit in der bisherigen Entgeltgruppe in Ab-
weichung von § 16 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 TV-L besondere Stufen-
regelungen nach den Anlagen 2, 3 oder 4 der ARR-Ü-Konf geknüpft waren, gel-
ten diese für die Dauer der unverändert auszuübenden Tätigkeit fort. 3Soweit an 
die Tätigkeit in der bisherigen Entgeltgruppe besondere Entgeltbestandteile ge-
knüpft waren und diese in der Entgeltordnung zur DienstVO oder in der Entgelt-
ordnung zum TV-L in geringerer Höhe entsprechend vereinbart sind, wird die 
hieraus am 1. Januar 2012 bestehende Differenz unter den bisherigen Voraus-
setzungen als Besitzstandszulage so lange gezahlt, wie die anspruchsbegrün-
dende Tätigkeit unverändert ausgeübt wird und die sonstigen Voraussetzungen 
für den besonderen Entgeltbestandteil nach bisherigem Recht weiterhin beste-
hen; § 9 Absatz 4 bleibt unberührt. 4Satz 3 gilt entsprechend, wenn besondere 
Entgeltbestandteile in der Entgeltordnung zur DienstVO oder in der Entgeltord-
nung zum TV-L nicht mehr geregelt sind.  
 

Anmerkung zu § 22a Absatz 2:  
1Die vorläufige Zuordnung zu der Entgeltgruppe des TV-L nach der Anlage 2 
oder 3 gilt als Eingruppierung. 2Eine Überprüfung und Neufeststellung der 
Eingruppierungen findet aufgrund der Überleitung in die Entgeltordnung zur 
DienstVO oder in die Entgeltordnung zum TV-L nicht statt.  

 
(3) 1Ergibt sich in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 nach der Entgeltordnung 
zur DienstVO oder nach der Entgeltordnung zum TV-L eine höhere Entgeltgrup-
pe, sind die Mitarbeiterinnen auf Antrag in die Entgeltgruppe eingruppiert, die 
sich nach § 15 DienstVO in Verbindung mit § 12 TV-L ergibt. 2Die Stufenzuord-
nung in der höheren Entgeltgruppe richtet sich nach den Regelungen für Höher-
gruppierungen (§ 17 Absatz 4 TV-L). 3War die Mitarbeiterin in der bisherigen 
Entgeltgruppe der Stufe 1 zugeordnet, wird sie abweichend von Satz 2 der Stu-
fe 1 der höheren Entgeltgruppe zugeordnet; die bisher in Stufe 1 verbrachte 
Zeit wird angerechnet. 4Bei Mitarbeiterinnen im Sinne von Teil II Abschnitt 22 
Unterabschnitt 1 der Entgeltordnung zum TV-L werden übertariflich gewährte 
Leistungen auf den Höhergruppierungsgewinn angerechnet. 5Satz 1 gilt für den 
erstmaligen Anspruch auf eine Entgeltgruppenzulage entsprechend, sofern bei 
Eingruppierungen zwischen dem 1. Januar 2009 und dem 31. Dezember 2011 
die vergleichbare Vergütungsgruppenzulage aufgrund von § 15 Absatz 5 nicht 
mehr gezahlt wurde.  
 
(4) 1Der Antrag nach Absatz 3 Satz 1 und/oder nach Absatz 3 Satz 5 kann nur 
bis zum 31. Mai 2013 gestellt werden (Ausschlussfrist) und wirkt auf den 1. Ja-
nuar 2012 zurück; nach dem Inkrafttreten der Entgeltordnung zur DienstVO und 
der Entgeltordnung zum TV-L eingetretene Änderungen der Stufenzuordnung in 
der bisherigen Entgeltgruppe bleiben bei der Stufenzuordnung nach Absatz 3 
Satz 2 und 3 unberücksichtigt. 2Ruht das Arbeitsverhältnis am 1. Januar 2012, 
beginnt die Frist von einem Jahr mit der Wiederaufnahme der Tätigkeit; der An-
trag wirkt auf den 1. Januar 2012 zurück.  
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(5) Abweichend von den Absätzen 2 und 3 sind Mitarbeiterinnen mit einem An-
spruch auf die bisherige Zulage nach § 15 Absatz 8 stufengleich und unter Bei-
behaltung der in ihrer Stufe zurückgelegten Stufenlaufzeit in die Entgeltgrup-
pe 14 übergeleitet.  
 
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für Mitarbeiterinnen, die gemäß Teil II Ab-
schnitt B der Anlage 1a zum BAT eingruppiert sind, sowie für Mitarbeiterinnen, 
die unter § 15 Absatz 10 fallen.”.  
 
 

10. In Nummer 7 der Anlage 1 werden die Wörter „zum Inkrafttreten einer neuen 
Entgeltordnung” durch die Wörter „zu einer Überarbeitung beziehungsweise 
Neuregelung der entsprechenden Abschnitte der Entgeltordnung zum TV-L” er-
setzt. 
 
 

11. Die Anlagen 4 A und 4 B werden durch die folgende Anlage 4 (A / B) ersetzt: 
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 „Anlage 4 (A / B) ARR-Ü-Konf  
KR-Anwendungstabelle  

Gültig vom … 
Werte aus Entgelt- Zuordnungen Vergütungs- Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Entgeltgruppe gruppe KR gruppen KR / KR-Verläufe  
allg. Tabelle  Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

… … 
EG 12 12a XII mit Aufstieg nach XIII - - … 

nach 2 J. St. 3 nach 3 J. St. 4 
- 

EG 11 11b XI mit Aufstieg nach XII - -  … … - 
… … 

EG 11 11a X mit Aufstieg nach XI - - … 
nach 2 J. St. 3 nach 5 J. St. 4 

- 

… … 
EG 10 10a IX mit Aufstieg nach X - - … 

nach 2 J. St. 3 nach 3 J. St. 4 
- 

… … 
9d VIII mit Aufstieg nach IX - - … 

nach 4 J. St. 3 nach 2 J. St. 4 
- 

… … 
9c VII mit Aufstieg nach VIII - - … 

nach 5 J. St. 3 nach 5 J. St. 4 
- 

VI mit Aufstieg nach VII 
9b 

VII ohne Aufstieg 
- - … … 

nach 5 J. St. 3 
… 

nach 5 J. St. 4 - 

… … 

EG 9, 
EG 9b 

9a VI ohne Aufstieg - - … 
nach 5 J. St. 3 nach 5 J. St. 4 

- 

Va mit Aufstieg nach VI 
V mit Aufstieg nach Va und VI 

- EG 7,  
EG 8,  
EG 9b 

8a 
V mit Aufstieg nach VI … 

… … … … … 

V mit Aufstieg nach Va  - 
IV mit Aufstieg nach V und Va 

… 
EG 7, EG 8 7a 

IV mit Aufstieg nach V 
… 

… … … … 
- 

II mit Aufstieg nach III und IV
EG 4, EG 6 4a 

III mit Aufstieg nach IV 
… … … … … … 

EG 3, EG 4 3a I mit Aufstieg nach II … … … … … … 

In den Entgeltgruppen KR 11b und KR 12a erhöht sich der Tabellenwert nach 5 Jahren in Stufe 5 um … Euro. 
Anmerkung:  Die aktuellen Tabellenentgelte für Pflegekräfte sind ab 1. Januar 2012 in Anlage C zum TV-L geregelt.” 
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§ 2 
Übergangsregelung 

 
(1) Für die Dienstverhältnisse, die nach dem 31. Dezember 2011 begründet wur-
den und die über den 31. Mai 2012  hinaus fortbestehen, ist § 22a Absatz 2 bis 6 
ARR-Ü-Konf mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass jeweils an die Stelle 
des 31. Dezember 2011 der Tag vor der Einstellung tritt und an die Stelle des 1. Ja-
nuar 2012 der Tag der Einstellung. 
 
(2) Hat eine Eingruppierung aufgrund der Übertragung einer anderen Tätig-
keit zwischen dem 1. Januar 2012 und dem 31. Mai 2012 stattgefunden und wird 
diese Tätigkeit über den 31. Mai 2012 hinaus ausgeübt, ist § 22a Absatz 2 bis 6 
ARR-Ü-Konf mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass jeweils an die Stelle 
des 31. Dezember 2011 der Tag vor der Eingruppierung tritt und an die Stelle des 
1. Januar 2012 der der Tag der Eingruppierung. 

 
§ 3 

Inkrafttreten 
 
(1) Diese Änderung der ARR-Ü-Konf tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2012 in 
Kraft. 
 
(2) 1§§ 1 und 2 finden keine Anwendung auf die Dienstverhältnisse, die spätes-
tens mit Ablauf des 31. Mai 2012 geendet haben. 2Satz 1 gilt nicht, soweit Dienst-
verhältnisse, die spätestens mit Ablauf des 31. Mai 2012 geendet haben, ununter-
brochen beim selben Anstellungsträger über den 31. Mai 2012 hinaus fortgesetzt 
worden sind. 3In den Fällen des Satzes 2 sind alle ohne Unterbrechung vorherge-
henden Dienstverhältnisse wie ein zusammenhängendes Dienstverhältnis zu behan-
deln.  

 
 
Neustadt, den 10. Mai 2012 
 

Die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission 

 
 

Hagen  


